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GEMEINDE NEUDROSSENFELD 
ADAM-SEILER-STRAßE 1 
95512 NEUDROSSENFELD 
 
 

Stand 1. Mai 2021 

 
Informationspflichten bei einer Erhebung von Daten bei betroffenen Personen 

nach Art. 12 und 13 DSGVO 
 
 
 
 
1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 
 

Bauantragswesen 
 
(Voraussetzung des sachlichen Anwendungsbereichs der Datenschutzgrundverordnung ist das 
Vorliegen von personenbezogenen Daten gem. Art. 4 Nr. 1 DSGVO. Nicht darunter fallen insbe-
sondere Angaben zu Grundstücksgröße, Form und Kubatur der jeweiligen Gebäude.) 

 
 
2. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
 

Gemeinde Neudrossenfeld  E-Mail:  poststelle@neudrossenfeld.de 
Adam-Seiler-Straße 1                Telefon:  09203 993 - 0 
95512 Neudrossenfeld               Telefax:  09303 993 - 19  

 
 
3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 

Herr Christopher Schröder  E-Mail:   datenschutz@neudrossenfeld.de 
Adam-Seiler-Straße 1               Telefon:  09203 993 - 14 
95512 Neudrossenfeld                 Telefax:  09303 993 - 19 

 
 
4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der oben ge-
nannten Behörden erhoben. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e) DSGVO, Art. 4 Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG) in 
Verbindung mit dem anzuwendenden Fachgesetz (Bayerische Bauordnung, Baugesetzbuch, 
Bayerisches Naturschutzgesetz, Denkmalschutzgesetz, Bayerisches Abgrabungsgesetz, etc.). 

 
 
5. Arten personenbezogener Daten 
 

Folgende Daten werden verarbeitet: 
- Vorname, Nachname, Adresse und sonstige Kontaktdaten 
- Daten, die städtebaulich und bodenrechtlich relevant sind 
- Daten, die im Rahmen von Stellungnahmen (auch von Dritten) abgegeben wurden 

 
 
6.  Empfänger oder Kategorien der personenbezogenen Daten 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden entsprechend der gesetzlichen Aufgabenerfüllung an die 
jeweils zuständigen Stellen weitergegeben. Das ist nach den erforderlichen Verfahrensschritten 
der Gemeinde Neudrossenfeld die untere Bauaufsichtsbehörde im Landratsamt Kulmbach, Kon-
rad-Adenauer-Straße 5, 95326 Kulmbach. Ebenfalls werden die für die Ver- und Entsorgung zu-
ständigen Gemeinden, Zweckverbände o. Ä. kontaktiert. Für die weitere dort stattfindende Daten-
verarbeitung wird auf die Informationspflichten des Landratsamtes Kulmbach sowie der Ver- und 
Entsorger verwiesen. 
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7.  Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 
 

Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an Drittländer findet nicht statt. 
 
 
8.  Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden entsprechend der gesetzlichen Aufgabenerfüllung so 
lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und zur Er-
füllung von Dokumentationspflichten notwendig ist. Dabei sind die Grundsätze der ordnungsge-
mäßen Aktenführung und der Vollständigkeit der Akten zu berücksichtigen. 
 
Bauantrags- und Baugenehmigungsdaten (einschließlich Genehmigungsfreistellungsdaten) sind 
grundstücksbezogen und werden nicht gelöscht, da sie Bestandsschutz vermitteln. Bauaufsicht-
liche Daten werden zur Beweissicherung dauerhaft aufbewahrt. 

 
 
9.  Betroffenenrechte 
 

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, haben Sie das Recht, Auskunft über die zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezo-
genen Daten verarbeitet werden, haben Sie ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO).  

 
Sie können die Löschung (Art. 17 DSGVO) oder die Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 
DSGVO) verlangen und Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 21 DSGVO). 

 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung be-
steht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen 
gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob 
die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim 
Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. 

 
 
10. Widerrufsrecht bei Einwilligung 
 

Wenn Sie in die Datenerhebung durch den Verantwortlichen (siehe 1. Name und Kontaktdaten des 
Verantwortlichen) durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilli-
gung jederzeit für die Zukunft widerrufen. 

 
 
11. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
 

Wenn Sie die erforderlichen personenbezogenen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht be-
arbeitet werden. Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich vorgeschrieben, 
Art. 64 Abs. 2 Satz 1 BayBO in Verbindung mit § 1 Abs. 3 BauVorlV. 

 
 
 
 


